
Bekanntmachung 
 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
1. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Lamerdingen West  – 
Ettringer Straße“ 
 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 12.12.2023 die 1. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Lamerdingen West – Ettringer Straße“ beschlossen 
und den Vorentwurf in der Fassung vom 12.12.2023 gebilligt. 
 

Ziel und Zweck der Planung: 
Als weiterer Betriebszweig soll in Teilbereichen des rechtsverbindlichen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Lamerdingen West – Ettringer Straße“ eine Zimmerei und ein 
Holzbearbeitungsbetrieb aufgenommen werden. Mit der 1. Änderung schafft die Gemeinde 
Lamerdingen die erforderlichen planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür. 

 
Räumliche Abgrenzung des Plangebietes: 
Der ca. 3,48 ha große Geltungsbereich liegt ca. 150 m 
westlich am Ortsrand von Lamerdingen.  
 
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB können sich im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung alle Beteiligten und Interessierten 
in der Zeit vom 
 

08.01.2024 bis einschließlich 16.02.2024 
in der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe -Bauamt-, 

Rathausplatz 1, 86807 Buchloe, Bauverwaltung, 1. OG, Zimmer Nr. 019 und in der 

Gemeindeverwaltung Lamerdingen, Hauptstr. 1, 86862 Lamerdingen während der 

üblichen Öffnungszeiten 

informieren und Anregungen vorbringen. 
 

Zur Einsichtnahme liegt der Vorentwurf (Fassung vom 12.12.2023) für die 1. Änderung des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Lamerdingen West – Ettringer Straße“, bestehend 

aus Planzeichnung, Textteil und Begründung mit Umweltbericht und dem Vorhaben- und 

Erschließungsplan bereit. Diese Unterlagen können während der Auslegungsfrist auch unter 

www.lamerdingen.de/gemeinde-verwaltung/bekanntmachungen  und im zentralen 

Internetportal des Landes Bayern eingesehen werden. 

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 

6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre 

Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das 

Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 

„Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“, das ebenfalls 

öffentlich ausliegt. 
 

Lamerdingen, den 30.12.2023 

 

 

Manuel Fischer 

Erster Bürgermeister 
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